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aufgenommen bei der am 16.05.2024 abgehaltenen Gemeinderatssitzung. 
 
Am 16.05.2024 um 18:00 Uhr übernimmt Vizebürgermeisterin Valentina Andreis den Vorsitz und führt 
unter dem Beistand des Generalsekretärs, Herrn Josef Grünfelder, die Anwesenheitskontrolle durch. 
 
Anwesend sind: 
 

 E.A. U.A.  teilweise An- und Abwesenheiten 

1. Valentina Andreis     

2. Franco Nietzsch     

3. Gabriele Agosti    gerechtfertigt abwesend ab Tagesordnungspunkt 03) 

4. Martin Christian Nock     

5. Dieter Oberkofler     

6. Werner Gadner X    

7. Marco Sandroni  X   

8. Klaus Kaspar Ganterer     

9. Norbert Schöpf     

10. Christian Johann Genetti     

11. Jessica Schwienbacher     

12. Peter Gruber     

13. Karl Spergser     

14. Helga Erika Hillebrand X    

15. Joachim Staffler     

16. Anna Holzner     

17. Roland Stauder     

18. Philipp Holzner     

19. Helmut Taber     

20. Verena Kraus    gerechtfertigt abwesend ab Tagesordnungspunkt 03) 

21. Stefan Taber     

22. Deborah Ladurner     

23. Ernst Winkler     

24. Ulrike Laimer     

25. Jürgen Zöggeler     

26. Horst Margesin     
 

Legende: E.A. = entschuldigt abwesend – U.A. = unentschuldigt abwesend   

 

Daraufhin eröffnet die Vorsitzende Valentina Andreis die Sitzung. 
 

1. Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Ratssitzung. 

 Die Vizebürgermeisterin weist daraufhin, dass die Sitzungsniederschrift der vorangegangenen 
Ratssitzung den Räten bereits mit der Einberufungsmitteilung zur heutigen Sitzung übermittelt 
worden ist.  
 
In Ermangelung schriftlicher Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge gilt die 
Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung gemäß Artikel 19 der 
geltenden Geschäftsordnung als genehmigt. 
 
Die Gemeinderatsmitglieder Deborah Ladurner und Klaus Kaspar Ganterer nehmen die 
Funktion der Stimmzähler wahr. 
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2. Pumpspeicherwerk Ulten - Vorstellung des Projektes. 

 

Berichterstatter: Ing. Dieter Theiner und Ing. Georg Premstaller 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Roland Stauder 

- Valentina Andreis 

- Karl Spergser 

- Peter Gruber 

- Ernst Winkler 

- Verena Kraus 

- Franco Nietzsch 

- Horst Margesin 

- Joachim Staffler 

- Jürgen Zöggeler 

- Norbert Schöpf 

- Martin Christian Nock 

 

Auf Vorschlag der Vorsitzenden befürwortet die Ratsversammlung einstimmig bei 22 anwesenden 
Gemeinderatsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Werner Gadner, Helga Hillebrand, Verena 
Kraus; ungerechtfertigt abwesend Marco Sandroni), den Tagesordnungspunkt 04) als nächsten 
Tagesordnungspunkt zu behandeln und als Tagesordnungspunkt 03) vorzuziehen.. 

 
 

3. Mobilität - Genehmigung Mobilitätskonzept 2024 mit Ausnahme der Kapitel 8.2.1, 8.2.2 
und 8.3. 

 

Berichterstatter: Jürgen Zöggeler 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Dieter Oberkofler 

- Stefan Taber 

- Joachim Staffler erklärt, bei der Verkehrskommission dafür gestimmt zu haben und auch im 
Gemeinderat dafürstimmen zu wollen, wobei die Ausklammerung der Punkte nicht impliziere, 
dass die Einbahnregelung gestrichen worden sei; 

- Ernst Winkler 

- Franco Nietzsch 

- Peter Gruber 

 

Es wird folgender Sachverhalt vorausgeschickt: 

Das Mobilitätskonzept für Lana (Entscheidung Nr. 136 vom 15.03.2022) wurde mit dem Ziel beauftragt 
und ausgearbeitet, eine strategische Vision für eine nachhaltigere Mobilität in Lana zu schaffen. 
Nachdem die Bedürfnisse und Ideen der Bürger gehört wurden, wurden im Konzept verschiedene 
alternative Szenarien bewertet und verschiedene Eingriffsvorschläge identifiziert. Das ausgearbeitete 
Konzept schlägt auch einen Umsetzungsphasen vor, damit die erwarteten Ziele schrittweise erreicht 
werden können. Es handelt sich um eine wichtige Arbeit, die es der Gemeindeverwaltung und der 
Bevölkerung ermöglicht hat, sich mit der Zukunft der Gemeinde auseinanderzusetzen. Die 
Ausarbeitungen des Konzepts haben daher Wert als Analyse- und Bewertungsmaterialien für 
zukünftige Entscheidungen zur Mobilität, die von der neuen Gemeindeverwaltung erwartet werden. Die 
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Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungs-programms wird ein weiterer Schritt sein, sich mit dem 
Thema Mobilität und Verkehr auseinanderzusetzen. 

Der Entwurf des Mobilitätskonzeptes wurde mit Ausschussbeschluss Nr. 05.03.2024 zur 
Veröffentlichung freigegeben. Daraufhin hatten die Bürgerinnen und Bürger von Lana im Zeitraum vom 
13. März 2024 bis zum 12. April 2024 Zeit ihre Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

Alle eingegangenen Stellungnahmen zum Konzept wurden von den beauftragten Technikern und von 
der Gemeindeverwaltung gelesen und bewertet. Zu diesem Zweck wurde ein Dokument mit Antworten 
auf die Anmerkungen erstellt, welches diesem Beschluss beigefügt wird. 

Festgestellt, dass die Verkehrskommission in ihrer 6. Sitzung am 29.04.2024 beschlossen hat, das 
Mobilitätskonzept zu befürworten bis auf die Kapitel 8.2.1, 8.2.2 und 8.3 und ergänzt hat, dass im 
Rahmen der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms für diese Zonen (Bozner Straße, 
Treibgasse, Zollstraße) eine Lösung gefunden werden soll, wobei die Bevölkerung von Anfang an in 
den Prozess eingebunden sein soll. 

festgestellt, dass der Gemeindeausschuss mit Beschluss Nr. 98 vom 07.05.2024 entschieden hat, den 
Entwurf für das Mobilitätskonzept 2024 dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen; 

nach Einsichtnahme, 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde;  

in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 16 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (Peter Gruber, Stefan Taber, Philipp Holzner) und 2 Enthaltungen 
(Dieter Oberkofler, Roland Stauder) bei 21 anwesenden Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: 
Werner Gadner, Helga Hillebrand; Verena Kraus; Gabriele Agosti; unentschuldigt abwesend: Marco 
Sandroni), gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, beschließt der Gemeinderat: 

1. das Mobilitätskonzept laut Anlage Prot. Nr. 0031101/2024 zu genehmigen mit Ausnahme der 
Kapitel 8.2.1, 8.2.2 und 8.3; 

2. dass die Festlegung der Prioritäten und die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen von der neuen 
Gemeindeverwaltung mit neuen Planungs- und Gestaltungsprozessen bestimmt werden, bei denen 
die Bevölkerung von Fall zu Fall miteinbezogen werden wird; 

3. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

4. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region 
Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen 
diesen Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeindeausschuss 
Einspruch erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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4. Ratifizierung des Beschlusses des Gemeindeausschusses Nr. 95 vom 30.04.2024: 
„Haushaltsvoranschlag 2024-2026 - IV. Haushaltsänderung - Dringlichkeitsmaßnahme. 

 

Berichterstatter: Generalsekretär Josef Grünfelder  

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Joachim Staffler 

- Dieter Oberkofler 

- Horst Margesin 

 

Vorausgeschickt,  

dass das einheitliche Strategiedokument 2024 - 2026 mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 49 vom 
19.12.2023; 

dass der Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026 mit Ratsbeschluss Nr. 50 vom 19.12.2023 genehmigt 
worden ist; 

dass gemäß Artikel 175, Absatz 1, des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 267 vom 18.08.2000 i.g.F. 
der Haushaltsvoranschlag im Laufe des Haushaltsjahres für jedes der im Dokument berücksichtigten 
Haushaltsjahre abgeändert werden kann; 

dass gemäß Art. 11 der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen, genehmigt mit 
Gemeinderatsbeschluss Nr. 41 vom 20.12.2016, der Gemeinderat folgende Haushaltsänderungen 
vornimmt: 

- Änderungen der Einnahmetitel und Typologien 
- Änderungen der Missionen, Programme und Titel 

dass gemäß Art. 2 Abs.1 Buchstabe b) der geltenden Verordnung über das Rechnungswesen, der 
Gemeindeausschuss Änderungen am Haushaltsvoranschlag im begründeten Dringlichkeitswege 
vornehmen kann; 

dass der Gemeindeausschuss gemäß Artikel 175, Absatz 4, des GvD Nr. 267 vom 18.08.2000 im 
Dringlichkeitswege Änderungsmaßnahmen am Haushaltsvoranschlag vornehmen kann, welche vom 
Gemeinderat, bei sonstigem Verfall, innerhalb der darauffolgenden 60 Tage zu ratifizieren sind;  

festgestellt,  

dass der Gemeindeausschuss mit Beschluss Nr. 95 vom 30.04.2024 im Dringlichkeitswege 
Änderungen am Haushaltsvoranschlag 2024-2026 vorgenommen hat;  

nach Anhörung  

der Ausführungen des Bürgermeisters, welcher die betreffende Verwaltungsmaßnahme erläutert;  

dafürgehalten  

dass der Gemeindeausschuss mit erwähnten Beschluss zweckmäßig im Interesse der Gemeinde 
gehandelt hat;  

dass auch die Dringlichkeit gerechtfertigt erscheint;  

nach Einsichtnahme, 

in das positive Gutachten, welches der Rechnungsprüfer hinsichtlich gegenständlicher Abänderung des 
Haushaltsvoranschlages abgegeben hat;  

in das einheitliche Strategiedokument 2024 - 2026 und in den geltenden Haushaltsvoranschlag; 

in die geltende Satzung dieser Gemeinde; 

in die geltende Verordnung über das Rechnungswesen; 

in den Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit 
Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018; 
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in das Landesgesetz Nr. 25 vom 12. Dezember 2016 „Buchhaltungs- und Finanzordnung der 
Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“; 

in den staatlichen Einheitstext der Gemeindeordnung (GvD com 18. August 2000, Nr. 267); 

in die von den einschlägigen Bestimmungen vorgesehenen Gutachten; 

mit 14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme (Roland Stauder) und 6 Enthaltungen (Peter Gruber, Stefan Taber, 
Philipp Holzner, Joachim Staffler, Dieter Oberkofler und Franco Nietzsch) bei 21 anwesenden 
Ratsmitgliedern (gerechtfertigt abwesend: Werner Gadner, Helga Hillebrand; Verena Kraus, Gabriele 
Agosti; ungerechtfertigt abwesend Marco Sandroni) gesetzmäßig ausgedrückt durch Handerheben, 
beschließt der Gemeinderat: 

1. aus den oben angeführten Gründen den Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 95 vom 
30.04.2024 mit folgendem Gegenstand zu ratifizieren: Haushaltsvoranschlag 2024 -2026 - IV. 
Haushaltsänderung - Dringlichkeitsmaßnahme; 

2. festzuhalten, dass aus gegenständlicher Maßnahme keine unmittelbare Ausgabe erwächst; 

3. festzuhalten, dass gegenständlicher Beschluss, gemäß Art. 183, Absatz 3, des Kodex der örtlichen 
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 
03.05.2018, nach erfolgter Veröffentlichung an der Amtstafel der Gemeinde vollziehbar wird. 

Gemäß Art. 183, Absatz 5, des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit Regionalgesetz Nr. 2 vom 03.05.2018, kann jeder Bürger gegen diesen 
Beschluss während des Zeitraumes seiner Veröffentlichung beim Gemeinde-ausschuss Einspruch 
erheben. Ferner kann innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf der Veröffentlichungsfrist des 
gegenständlichen Beschlusses beim Regionalen Verwaltungsgericht, Autonome Sektion Bozen, 
Rekurs eingebracht werden. Im Bereich der öffentlichen Vergabe beträgt die Rekursfrist 30 Tage ab 
Kenntnisnahme (Artt. 119 und 120 GvD Nr. 104/2010). 
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5. Beantwortung der Anfrage der Süd-Tiroler Freiheit betreffend: Anwesenheit in der 
laufenden Amtsperiode. 

 

Berichterstatter: Stefan Taber 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Valentina Andreis 
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6. Mitteilungen und Allfälliges. 

 

Nachstehende Ratsmitglieder melden sich bei diesem Tagesordnungspunkt zu Wort: 

 

- Horst Margesin 

- Norbert Schöpf 

- Anna Holzner 

- Roland Stauder 

- Valentina Andreis 

- Jürgen Zöggeler 

- Franco Nietzsch 

 
Die Sitzung endet um 20:20 Uhr.  
 

Gelesen, bestätigt und unterfertigt: 

 

DER VIZEBÜRGERMEISTERIN  DER GENERALSEKRETÄR 

 

Valentina Andreis 
(digital signiertes Dokument) 

 Josef Grünfelder 
(digital signiertes Dokument) 
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